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Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist eine konzentrierte Untersuchung des Problems 
des Verbotsirrtums im Strafrecht. Die Irrtumslehre ist ein wichtiger Aspekt 
der strafrechtlichen Zurechnung, der nicht ignoriert werden darf. Seit die 
Unterscheidung zwischen Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum gesetzlich 
geregelt ist und der Bundesgerichtshof die Schuldtheorie endgültig übernom
men hat, zeigt sich der „stagnierende“ Forschungsstand zum Verbotsirrtum. 
Die Schuldtheorie hat die Untersuchungen des Verbotsirrtums beherrscht. 
Der Schwerpunkt der einschlägigen Studie liegt auf der Unterscheidung von 
Irrtumstypen innerhalb der Schuldtheorie. Vor allem in den letzten fünf 
Jahren ist die Irrtumslehre in der Literatur zu den theoretischen Grundfragen 
des Strafrechts zum Stillstand gekommen.1 Dieser Stillstand bedeutet jedoch 
nicht, dass der Inhalt der Irrtumslehre nicht mehr untersucht werden 
muss. Die Irrtumslehre ist ein problematisches Kapitel für Jurastudenten.2 
Diese Situation zeigt, dass die Irrtumslehre nicht allgemein anerkannt ist 
und dass die entsprechenden Behandlungen in der Praxis nicht allgemein 
angewendet werden. Dies ist nicht nur ein Problem bei der Unterscheidung 
zwischen Vorsatz und Unrechtsbewusstsein, sondern auch bei der komplexen 
Einordnung der Irrtumslehre selbst und bei der Anwendung des Kriteriums 
der Vermeidbarkeit. Die vorliegende Arbeit basiert auf Überlegungen zu 
diesen Fragen.

1 Die Anzahl neuer einflussreicher Dissertationen und Habilitationen zur Irrtumslehre in 
den letzten zehn Jahren ist gering. Diese Beiträge bieten zwar unterschiedliche dogmati
schen Perspektiven auf dem Gebiet der Irrtumslehre, konzentrieren sich aber meist auf 
Unterscheidungen zu bestimmten Irrtumstypen und vernachlässigt die Konstruktion des 
Irrtumslehreproblems auf einer Makroebene.

2 Diese Lernschwierigkeit rührt daher, dass es in der Lehre eine grundlegende Meinungs
verschiedenheit über die Irrtumslehre gibt. Dies spiegelt sich in den unterschiedlichen 
Positionen der Darstellung der Irrtumslehre in verschiedenen Strafrechtslehrbüchern 
wider. Im Lehrbuch des Strafrechts von Claus Roxin (vgl. Roxin/Greco, Strafrecht AT, 
Bd. 1, 5. Aufl. 2020) werden im 12. und 21. Kapitel der Tatbestands- und Verbotsirrtum 
aufgeführt. Im Lehrbuch von Bernd Heinrich (vgl. Heinrich, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2019)
hingegen sind die relevanten Teile der Irrtumslehre in einem eigenen Abschnitt aufge
führt (Teil IX: Der Irrtum). Diese beiden unterschiedlichen Positionen der Irrtumslehre 
gehen auf eine Debatte über das Konzept der subjektiven Zurechnung zurück.
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Im 1. Kapitel erörtere ich die subjektiven Begriffe in der Irrtumslehre im 
Hinblick auf Vorsatz und Unrechtsbewusstsein. Im geltenden Strafrechtsge
setzbuch werden die Begriffe „Vorsatz“ und „Unrechtsbewusstsein“ nicht 
ausdrücklich definiert. Dies hat in der Strafrechtsdogmatik zu einer Debatte 
zwischen Vorsatz und Unrechtsbewusstsein geführt, was die Klärung der 
subjektiven Begriffe der Irrtumslehre erschwert hat. Der erste Teil dieses 
Kapitels nimmt die Debatte zwischen Unrechtsbewusstsein und Vorsatz als 
Forschungsgegenstand auf und reduziert den Inhalt der interkonzeptionellen 
Debatte auf ihren jeweiligen ursprünglichen begrifflichen Gegenstand. Im 
zweiten Teil des Kapitels wird die Beziehung zwischen den Volitionen zweiter 
Stufe und der Schuld untersucht, wobei der philosophische „kognitive-volun
tative Komplex“ mit der strafrechtlichen Schuldzurechnung in Verbindung 
gebracht wird.3 Der dritte Teil des Kapitels konstruiert ein subjektives 
begriffliches System der Irrtumslehre, indem er den Vorsatzbegriff auf den 
Tatbestandsvorsatzbegriff als „Wissen und Wollen erster Stufe“ beschränkt 
und den Begriff des Unrechtsbewusstseins durch den Begriff der Unrechts
einsicht als „Wissen und Wollen zweiter Stufe“ ersetzt.

Im 2. Kapitel verwende ich die historische Entwicklung der Irrtumslehre 
und die Verlegenheit der heutigen Irrtumslehre als Ausgangspunkt, um 
die Notwendigkeit und den Rahmen für eine einheitliche Irrtumslehre zu 
begründen. Der erste Teil des Kapitels geht auf die historische Entwicklung 
der Irrtumslehre in Deutschland und China ein und analysiert die deutschen 
und chinesischen Lösungsversuche zur Irrtumslehre. Im zweiten Teil des 
Kapitels werden die Verlegenheiten der Irrtumslehre dargelegt, die die 
Komplikation der Irrtumsklassifizierung und die Probleme des Irrtumsprü
fungskriteriums umfassen. Der dritte Teil dieses Kapitels argumentiert für die 
Möglichkeit einer einheitlichen Irrtumslehre im Sinne der Rekonstruktion 
des Tatbestandsirrtums als Verbotsirrtum.

Im 3. Kapitel argumentiere ich für normative Voraussetzungen und eine 
individuelle Vermeidbarkeitsprüfung des Verbotsirrtums, ausgehend von 
der Interpretation des Vermeidbarkeitsbegriffs. Der erste Teil des Kapitels 
befasst sich mit der Interpretation des Vermeidbarkeitsbegriffs, wobei die 
Zuständigkeitstheorie, die Pflichtverletzungslehre und die ungenutzte Ein
sichtsfähigkeit untersucht werden, um einen Überblick über das Wesen des 
Vermeidbarkeitsbegriffs zu gewinnen. Im zweiten Teil des Kapitels werden 
die normativen Voraussetzungen der Vermeidbarkeit dargelegt, darunter 

3 Vgl. Bung, Wissen und Wollen im Strafrecht, 2009, S. 259–262; ders. Rekonstruktion der 
Schuld, in: FS Kargl, 2015, S. 65–72.
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die strafrechtliche Publizität und die strafrechtliche Bestimmtheit. Im drit
ten Teil des Kapitels wird die individuelle Vermeidbarkeitsprüfung des 
Verbotsirrtums vorgestellt, die sich aus den subjektiven Voraussetzungen der 
Vermeidbarkeit, den subjektiven Motivationen der Erkundigungspflicht und 
den Mitteln der Erkundigungspflicht zusammensetzt.

Im 4. Kapitel analysiere ich die typischen Fälle zur Irrtumslehre in Deutsch
land und China. In diesem Kapitel werden die Vorteile einer einheitlichen 
Irrtumslehre bei der Fallanalyse aufgezeigt, indem die Lösungsversuche der 
herrschenden Lehre und die Lösungsversuche der einheitlichen Irrtumslehre 
verglichen werden. Die in diesem Kapitel ausgewählten Fälle umfassen alle 
Irrtumstypen der traditionellen Irrtumslehre z. B., „error in persona“, „aber
ratio ictus“, direkter Verbotsirrtum, indirekter Verbotsirrtum und Erlaubnis
tatbestandsirrtum. Die Fallanalyse in diesem Kapitel zeigt nicht nur, dass die 
einheitliche Irrtumslehre theoretisch konstruierbar ist, sondern auch, dass 
die einheitliche Irrtumslehre in hohem Maße praktisch anwendbar ist.

Ich hoffe, dass die vorliegende Arbeit der Irrtumslehre neue Impulse 
geben wird. Die in dieser Arbeit vertretene „einheitliche Irrtumslehre“ führt 
die Frage der strafrechtlichen Zurechnung auf die subjektive Natur der 
kognitiven Abweichung des Täters zurück. Die „einheitliche Irrtumslehre“ 
beruht auf einer Unterscheidung zweiter Stufe zwischen dem Wissen und 
dem Wollen des Täters. Diese Unterscheidung zweiter Stufe gründet auf 
der Beschränkung des Tatbestandsvorsatzes auf „Wissen und Wollen erster 
Stufe“ und der Beschränkung der Unrechtseinsicht auf „Wissen und Wollen 
zweiter Stufe“. Die Unrechtseinsicht liegt im Verbrechenssystem auf der 
Schuldebene und besteht darin, dass der Täter „wusste, was er wollte“ und 
„wollte, was er wollte“. Die subjektive Dimension des „wusste, was er wollte“ 
beruht auf der Tatsache des Wissens des Täters, während die objektive 
Dimension des „wollte, was er wollte“ auf den Bedingungen des Wissens des 
Täters beruht. Die kognitive Abweichung des Täters in einem bestimmten 
Fall ist im Wesentlichen eine subjektive Manifestation der Unrechtseinsicht.

Auf dieser Grundlage stellt die „einheitliche Irrtumslehre“ bei der straf
rechtlichen Zurechnungsfrage für die kognitive Abweichung auf die Vermeid
barkeit des „wusste, was er wollte“ der Unrechtseinsicht ab. Die Zurech
nungslogik der „einheitliche Irrtumslehre“ besteht darin: Erstens schließt 
die Tatsache, dass der Täter eine kognitive Abweichung geschaffen hat, den 
Vorsatz aus (d. h. „Wissen und Wollen erster Stufe“ ist unvereinbar mit 
„Wissen und Wollen zweiter Stufe“). Zweitens besteht eine Haftung für 
Fahrlässigkeit, wenn eine solche kognitive Abweichung im „wusste, was er 
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wollte“ vermeidbar ist. Drittens besteht keine Haftung, wenn eine solche 
kognitive Abweichung im „wusste, was er wollte“ unvermeidbar ist.

Die Prüfungsschritte der Vermeidbarkeit unter der einheitlichen Lehre 
sind: In erstem Schritt ist festzustellen, ob die normativen Voraussetzungen 
der Vermeidbarkeit vorliegen, d. h. ob der Staat die Offenlegungs- und 
Bestimmungspflicht der einschlägigen Strafrechtsnorm erfüllt. In zweitem 
Schritt ist festzustellen, ob die subjektiven Vermeidbarkeitsvoraussetzungen 
des Täters vorliegen, d. h. ob der Täter die individuelle Einsichtsfähigkeit 
und den erforderlichen Anlass hat. In drittem Schritt ist festzustellen, ob die 
subjektiven Motivationen der Erkundigungspflicht des Täters vorliegen, d. h. 
ob der Täter eine Gewissensanspannung und normatives Nachdenken unter
nommen hat. In einem vierten Schritt ist festzustellen, ob die Informationen 
nach den Erkundigungen des Täters vertrauenswürdig sind.

Als wichtiger Inhalt des allgemeinen Teils im Strafrecht hat die einheit
liche Irrtumslehre eine starke Grundlage und eine grenzüberschreitende 
Anwendung. In China hat die Forschung zur Irrtumslehre in der letzten 
zwanzig Jahren allmählich begonnen. Der chinesische Gesetzgeber hat die 
strafrechtliche Behandlung des Täters, der einer Fehlvorstellung unterliegt, 
noch nicht in das chinesische Strafgesetzbuch aufgenommen. Diese Lücke 
im chinesischen Strafgesetzbuch bietet die Möglichkeit, die in dieser Arbeit 
befürwortete „einheitliche Irrtumslehre“ in der Praxis anzuwenden. Dies wird 
der wichtigste Forschungsgegenstand meiner zukünftigen akademischen 
Laufbahn sein.

Einleitung
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Die subjektiven Begriffe in der Irrtumslehre

Der im geltenden Recht verankerte Verbotsirrtum in § 17 StGB wird folgen
dermaßen beschrieben: „Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, 
Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht ver
meiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe 
nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.“ Die Norm regelt nicht direkt den Inhalt 
des Unrechtsbewusstseins, sondern stellt mit dem negativen Ausdruck „fehlt 
[...] die Einsicht, Unrecht zu tun“, eine Beziehung zwischen dem Unrechts
bewusstsein und dem Verbotsirrtum her. Nach der vorherrschenden Auffas
sung in Deutschland ist das Verhältnis zwischen Unrechtsbewusstsein und 
Verbotsirrtum dasselbe wie das Verhältnis zwischen Vorsatz und Tatbe
standsirrtum.4 Diese herrschende Auffassung hängt eng damit zusammen, 
dass das deutsche Strafgesetzbuch getrennte Bestimmungen für Tatbestands
irrtum (§ 16 StGB) und Verbotsirrtum (§ 17 StGB) vorsieht. Der Tatbestands
irrtum ist in § 16 StGB geregelt: „(1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand 
nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätz
lich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. (2) Wer 
bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines 
milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Bege
hung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden.“ Ebenso wird in § 16 
StGB der Vorsatz nicht direkt abstrakt definiert, sondern eine Verbindung 
zwischen dem Vorsatz und den gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen herge
stellt.

Dieser Mangel an klaren Rechtsvorschriften über Vorsatz und Unrechtsbe
wusstsein hat zu einer Debatte über ebendiese Begriffe in der Strafrechtslehre 
geführt. In diesem Diskurs wird auch die Bestimmung des Tatbestandsirr
tums und des Verbotsirrtums zu einer komplexeren Frage im Strafrecht.5 Um 

1. Kapitel:

4 Vgl. Neumann, § 48 Verbotsirrtum und sonstige Irrtümer, in: Hilgendorf (Hrsg.) Hand
buch des Strafrechts Bd. 2, 2019, Rn. 11; Roxin, Über Tatbestands- und Verbotsirrtum, in: 
FS Tiedemann, 2008, S. 375; Heinrich, Der Irrtum über normative Tatbestandsmerkmal, 
in: FS Roxin, 2011, S. 456.

5 Der deutsche Gesetzgeber hat im Strafgesetzbuch auf eine klare Definition von Vorsatz 
und Unrechtsbewusstsein verzichtet. Dies ist auf den unauflösbaren Widerspruch zu
rückzuführen, der historisch zwischen der Schuldtheorie und der Vorsatztheorie in Bezug 
auf das Konzept der subjektiven Zurechnung bestand. Zu diesem historischen Argument 
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dieses Problem zu lösen, versuche ich, mich von den Zwängen der geltenden 
Gesetzgebung zu befreien. Ich tue dies, indem ich die Darstellung mit der 
Debatte zwischen Unrechtsbewusstsein und Vorsatz beginne und dann zur 
Analyse und Rekonstruktion des Konzepts von Unrechtsbewusstsein und 
Vorsatz unter die subjektive Zurechnungstheorie zurückkehre, um die Be
ziehung zwischen beiden zu klären.

Unrechtsbewusstsein und Vorsatz

Die Debatte über das Verhältnis zwischen Unrechtsbewusstsein 
und Vorsatz

Obwohl es in der Geschichte der Strafrechtslehre eine Debatte zwischen 
subjektivem Strafrecht und objektivem Strafrecht gibt, sind die subjektiven 
Aspekte des Täters in der strafrechtlichen Zurechnung eine zentrale Fra
ge geworden. Einige Wissenschaftler vertreten daher die Auffassung, dass 
„Strafrechtliche Zurechnung [...] wesentlich subjektive Zurechnung [ist].“6 

Denn der wichtigste Unterschied zwischen Straftaten und anderen rechts
normenwidrigen Handlungen liegt in der unterschiedlichen Bedeutung der 
subjektiven Zurechnung. Im Zivilrecht und im öffentlichen Recht steht die 
subjektive Zurechnung des Akteurs nicht im Vordergrund, sondern weicht 
der Abgrenzung von Risikokriterien und Eingriffen der öffentlichen Gewalt. 
Die wichtigsten Aspekte in der subjektiven Zurechnungstheorie sind das 
Unrechtsbewusstsein und der Vorsatz. Obwohl es sich bei beiden Begriffen 
um Terminologien handelt, werden die direkte Beschreibung des subjektiven 
Aspekts des Täters im Bereich der subjektiven Zurechnung verwendet, 
unterscheiden sich die beiden Konzepte aufgrund der Behauptung unter
schiedlicher Lehrmeinungen erheblich in ihren Inhalten. Dieser bedeutende 
Unterschied spiegelt sich nicht nur in der begrifflichen Beziehung zwischen 
den beiden Konzepten wider, sondern auch in den unterschiedlichen Posi
tionen und Funktionen, die sie in den verschiedenen Verbrechenssystemen 
einnehmen. Daher sind die beiden Begriffe „Unrechtsbewusstsein“ und „Vor

A.

I.

siehe die bekannten Literaturen: Engisch, ZStW 1958 (70), S. 566; Arth. Kaufmann, JZ 
1954, S. 653; Roxin, ZStW 1964 (76), S. 599; Puppe, GA 1990, S. 157f; Neumann, in: FS-
Puppe, 2011, S. 171ff.; Walter, 2006, S. 389ff; Herzberg, in: FS-Otto, 2007, S. 280ff.; Jakobs, 
in: FS-Paeffgen, 2015, S. 227ff.; Bung, 2017, S. 143 usw.

6 Bung, § 34 Der subjektive Tatbestand, in: Hilgendorf (Hrsg.) Handbuch des Strafrechts, 
Bd. 2, 2019, Rn. 1.
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